
 
 

Übersicht über die nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV)* 

 
*Anhang II Kreisschreiben Nr. 45 ESTV 
 

Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Für die vorstehend aufgeführte Informationen besteht jedoch keine Gewähr. Im konkreten Einzel-
fall ist es unerlässlich, den Sachverhalt genau abzuklären und aufgrund der Gesetzesbestimmungen und detaillierten Verwaltungsanweisungen zu beurteilen. Version März 2022 

 


